
 

 

 

Statuten 

des Vereins Zurich Crickets Academy 

1. Name und Sitz 

1.1 Unter dem Namen Zurich Crickets Academy besteht ein Verein, der den vorliegen-

den Statuten und den Vorschriften in Art. 60 ff. ZGB untersteht. 

Sitz des Vereins ist am jeweiligen Wohnsitz des Präsidenten. 

 

2. Zweck 

2.1 Zweck des Vereins ist junge Flüchtlinge, die gerne Cricket Sport treiben möchten, 

die Gelegenheit geben, Cricket zu lernen und spielen. 

Innerhalb des bestehenden Vereins ZCCC würde im Februar 2023 eine Cricket 
Akademie für junge Flüchtlinge, Zurich Crickets Academy, gegründet. 

Zielgruppe des Projektes sind junge afghanische Flüchtlinge, vor allem die unbeglei-
teten 14–18-jährigen. Solche Jugendliche brauchen sinnvolle Freizeitbeschäftigun-
gen. Cricket bietet die Gelegenheit, andere Menschen kennenzulernen, Deutsch-
kenntnisse zu verbessern sowie ältere Afghanen als Vorbilder zu haben. Sie ma-
chen positive Erlebnisse mit etwas, was sie schon aus der Heimat kennen. Sie ler-
nen Verantwortung, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Fairplay, zudem verbessern 
sie sich sportlich und können regelmässig in einer Mannschaft spielen. 

Die Spieler der Academy bilden U17 und U19 Mannschaften und können in ZCCC-
Mannschaften integriert werden, die in den Schweizer Männerligen spielen. 

Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.  

Wir unterstützen die neun Prinzipien der Ethik-Charta im Sport (Swiss Olympic):  

• Gleichbehandlung für alle. Nationalität, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientie-
rung, soziale Herkunft, religiöse und politische Ausrichtung führen nicht zu 
Benachteiligungen. 

• Sport und soziales Umfeld im Einklang. Die Anforderungen in Training und 
Wettkampf sind mit Ausbildung, Beruf und Familie vereinbar. 

• Stärkung der Selbst- und Mitverantwortung. Sportlerinnen und Sportler wer-
den an Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt. 

• Respektvolle Förderung statt Überforderung. Die Massnahmen zur Erreichung 
der sportlichen Ziele verletzen weder die physische noch die psychische In-
tegrität der Sportlerinnen und Sportler.  

• Erziehung zu Fairness und Umweltverantwortung. Das Verhalten untereinan-
der und gegenüber der Natur ist von Respekt geprägt.  

• Gegen Gewalt, Ausbeutung und sexuelle Übergriffe. Physische und psychi-
sche Gewalt sowie jegliche Form von Ausbeutung werden nicht toleriert. 
Sensibilisieren, wachsam sein und konsequent eingreifen.  



 

 

• Absage an Doping und Drogen. Nachhaltig aufklären und im Falle des Kon-
sums, der Verabreichung oder der Verbreitung sofort einschreiten.  

• Verzicht auf Tabak und Alkohol während des Sports. Risiken und Auswirkun-
gen des Konsums frühzeitig aufzeigen.  

• Gegen jegliche Form von Korruption. Transparenz bei Entscheidungen und 
Prozessen fördern und fordern. Den Umgang mit Interessenkonflikten, Ge-
schenken, Finanzen und Wetten regeln und konsequent offenlegen. 

 

Da unsere nationalen Sportverband Cricket Switzerland Mitglied von Swiss Olympic 
ist, ist Zurich Crickets Academy dem Ethik-Statut vereinsrechtlich unterstellt. Zurich 
Crickets Academy setzt sich für einen gesunden, sauberen, respektvollen, fairen 
und erfolgreichen Sport ein. Er lebt diese Werte vor, indem er - sowie seine Organe 
und Mitglieder – dem Gegenüber mit Respekt begegnet, transparent handelt und 
kommuniziert. Zurich Crickets Academy anerkennt die aktuelle «Ethik-Charta» des 
Schweizer Sports und verbreitet deren Prinzipien an seine Mitglieder.  

Zurich Crickets Academy untersteht dem Doping Statut bzw. dem Ethik-Statut und 
sorgt dafür, dass alle Klubmitglieder das Doping-Statut und das Ethik-Statut aner-
kennen und befolgen. Mutmassliche Verstösse gegen das Doping Statut oder das 
Ethik-Statut werden von Swiss Sport Integrity untersucht. Die Disziplinarkammer 
des Schweizer Sports (nachfolgend: Disziplinarkammer) ist für die Beurteilung und 
Sanktionierung von festgestellten Verstössen gegen das Doping-Statut und das 
Ethik-Statut zuständig. Die Disziplinarkammer wendet ihre Verfahrensvorschriften 
an. Entscheide der Disziplinarkammer können unter Ausschluss der staatlichen Ge-
richte innert 21 Tagen ab Erhalt des begründeten Entscheids beim Tribunal Arbitral 
du Sport (TAS) in Lausanne angefochten werden. 

 

2.2 Einer Umwandlung des Vereinszwecks müssen alle Vereinsmitglieder zustimmen. 

 

3. Mitglieder 

3.1 Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen sowie Personen-

gesellschaften sein, welche den Zweck des Vereins anerkennen und fördern.  

3.2 Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme von Mitgliedern nach schriftlich einge-

reichtem Aufnahmegesuch. Der Entscheid des Vorstandes ist endgültig. Ein ableh-

nender Entscheid muss nicht begründet werden.  

 

4. Mitgliederbeitrag 

4.1 Der Mitgliederbeitrag wird von der Vereinsversammlung jährlich festgelegt. Er be-

trägt maximal CHF 300 pro Jahr.  

4.2 Mitglieder haben für das Kalenderjahr, in welchem ihre Aufnahme erfolgt bzw. ihre 

Mitgliedschaft erlischt, den anteilsmässigen Mitgliederbeitrag zu entrichten.  

 

5. Erlöschen der Mitgliedschaft 



 

 

5.1 Erlöschensgründe 

Die Mitgliedschaft erlischt durch  

a) Austritt;  

b) Ausschluss;  

c) Tod bei natürlichen Personen bzw. Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen 

Personen.  

 

5.2 Austritt 

Der Austritt kann jederzeit schriftlich oder mündlich gegenüber dem Vorstand erklärt 
werden und tritt sofort in Kraft.  

 

5.3 Ausschluss 

Der Vorstand kann ein Mitglied vom Verein ausschliessen, wenn es den Mitglieder-
beitrag trotz Mahnung nicht bezahlt, den Interessen des Vereins in schwerwiegen-
der Weise zuwiderhandelt oder andere wichtige Gründe einen Ausschluss rechtfer-
tigen. Der Ausschluss erfolgt nur nach Anhörung des Mitgliedes und wird diesem 
schriftlich oder mündlich erklärt. Der Ausschluss gilt per sofort.  

5.3.1 Der Ausschluss ist endgültig. Die Möglichkeit eines Rekurses an die Vereinsver-

sammlung besteht nicht.  

 

5.4 Tod bei natürlichen Personen bzw. Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen 

Personen 

Die Mitgliedschaft ist weder vererblich noch rechtsgeschäftlich übertragbar.  

 

6. Organisation des Vereins 

6.1 Organe 

Die Organe des Vereins sind: 

a) die Vereinsversammlung; 

b) der Vorstand; 

c) die Revisionsstelle [der Revisor]. 

 

6.2 Vereinsversammlung 

6.2.1 Oberstes Organ des Vereins ist die Vereinsversammlung. Ihr stehen folgende Be-

fugnisse zu: 

a) Genehmigung des Protokolls der letzten Vereinsversammlung; 



 

 

b) Abnahme des Jahresberichts, der Jahresrechnung, des Jahresbudgets und 

des Berichts der Revisionsstelle [des Revisors]; 

c) Entlastung des Vorstandes und der Revisionsstelle [des Revisors] 

d) Festsetzung der Mitgliederbeiträge und des Jahresbudgets; 

e) Wahl und Abberufung des Vorstandes und der Revisionsstelle [des Revisors]; 

f) Behandlung von Anträgen des Vorstandes und der Mitglieder; 

g) Änderung der Statuten; 

h) Auflösung des Vereins; 

i) Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Vereinsversammlung durch 

das Gesetz oder die Statuten vorbehalten ist. 

6.2.2 Die ordentliche Vereinsversammlung findet innerhalb der ersten 6 Monate eines Ka-

lenderjahres statt. Die Einladung erfolgt mindestens 20 Tage im Voraus schriftlich 

oder per E-Mail durch den Vorstand und enthält die Traktanden, die Anträge des 

Vorstandes sowie den Jahresbericht, die Jahresrechnung und den Bericht der Revi-

sionsstelle.  

6.2.3 Anträge von Mitgliedern zuhanden der Vereinsversammlung sind schriftlich und spä-

testens 4 Wochen vor der Vereinsversammlung an den Vorstand zu richten. Der 

Vorstand ergänzt die Traktandenliste um die fristgerecht eingegangenen Anträge.  

6.2.4 Eine ausserordentliche Vereinsversammlung wird auf Beschluss des Vorstandes, 

auf Antrag mit schriftlicher Begründung von mindestens 1/5 der stimmberechtigten 

Mitglieder oder auf Antrag der Revisionsstelle einberufen. Die Einladung erfolgt 

mindestens 10 Tage vor der Versammlung. 

6.2.5 Den Vorsitz der Vereinsversammlung führt der Präsident, bei dessen Verhinderung 

der Vizepräsident des Vorstandes oder ein anderer von der Vereinsversammlung 

gewählter Tagespräsident. Der Vorsitzende bezeichnet einen Protokollführer und 2 

stimmberechtigte Mitglieder für die Ermittlung von Abstimmungs- und Wahlergeb-

nissen. 

6.2.6 Über die Beschlüsse der Vereinsversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom 

Vorsitzenden und vom Protokollführer unterzeichnet wird. Die Mitglieder sind be-

rechtigt, das Protokoll einzusehen.  

 

6.2.7 Abstimmungen und Wahlen finden offen oder auf Beschluss der Vereinsversamm-

lung schriftlich statt. 



 

 

6.2.8 Jedes Vereinsmitglied hat eine Stimme und kann sich mittels schriftlicher Vollmacht 

durch ein anderes Vereinsmitglied vertreten lassen.  

6.2.9 Die Vereinsversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der 

einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder, sofern nicht eine zwingende Vor-

schrift des Gesetzes oder die Statuten etwas anderes bestimmen. Bei Stimmen-

gleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid.  

 

6.3 Vorstand 

6.3.1 Der Vorstand besteht aus 5 Mitgliedern. Sie werden von der Vereinsversammlung 

für die Amtsdauer von 1 Jahr gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Eine Abberufung ist 

jederzeit und fristlos möglich. 

6.3.2 Die Vereinsversammlung wählt den Präsidenten. Im Übrigen konstituiert sich der 

Vorstand selbst und bestimmt die Zeichnungsberechtigung. Grundsätzlich gilt Ein-

zelunterschrift. Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, Vizepräsidenten, Aktu-

ar, Kassier und Trainer(n). Ämterkumulation ist zulässig.  

6.3.3 Dem Vorstand obliegen die Leitung und Vertretung des Vereins. Er kann in allen 

Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach dem Gesetz oder den Statuten 

der Vereinsversammlung zugeteilt sind. Es sind dies insbesondere: 

a) Führung der laufenden Geschäfte und Organisation des Vereins; 

b) Vorbereitung und Durchführung der Vereinsversammlungen; 

c) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern;  

d) Buchführung. 

6.3.4 Der Vorstand wird auf Antrag des Präsidenten oder auf Verlangen eines Vor-

standsmitgliedes einberufen. Er ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder 

anwesend ist. Die Sitzungen sind zu protokollieren.  

6.3.5 Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Beschlüsse erfolgen mit dem einfachen 

Mehr der Anwesenden. Bei Stimmengleichheit hat der Präsident den Stichent-

scheid.  

 

6.4 Revisionsstelle [Revisor] 

6.4.1 Die Vereinsversammlung kann eine oder mehrere natürliche oder juristische Perso-

nen, welche nicht Mitglied des Vereins sein müssen, als Revisionsstelle [bzw. Revi-

sor] für die Dauer von einem Amtsjahr wählen. Das Amt endet mit der Abnahme der 

letzten Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist zulässig. Eine Abberufung ist jederzeit 

und fristlos möglich.  



 

 

6.4.2 Das Geschäftsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen. Das erste Geschäftsjahr 

dauert vom Gründungsdatum bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres. Auf den 

31. Dezember wird die Jahresrechnung abgeschlossen und ein Inventar erstellt. Die 

Jahresrechnung wird von der Revisionsstelle geprüft.  

6.4.3 Die Revisionsstelle erstattet der ordentlichen Vereinsversammlung schriftlichen Be-

richt über die Prüfung der Jahresrechnung und stellt Antrag auf Erteilung oder Ver-

weigerung der Décharge gegenüber Kassier und Vorstand.  

 

7. Vereinsvermögen, Haftung und Nachschusspflicht 

7.1 Das Vermögen des Vereins setzt sich aus den Mitgliederbeiträgen, Überschüssen 

der Betriebsrechnung, allfälligen Schenkungen, Veranstaltungsbeiträgen und Ver-

mächtnissen zusammen.  

7.2 Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. 

Eine persönliche Haftung und Nachschusspflicht der Vereinsmitglieder ist ausge-

schlossen.  

 

8. Statutenänderungen und Auflösung 

8.1 Statutenänderungen und die Auflösung des Vereins erfordern die Anwesenheit von 

mindestens drei Vierteln aller Mitglieder sowie die absolute Mehrheit der abgegebe-

nen Stimmen.  

8.2 Wird eines der Quoren nicht erreicht, ist eine zweite Vereinsversammlung mit den 

gleichen Traktanden innerhalb von 6 Wochen einzuberufen. Diese Versammlung ist 

ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.  

8.3 Im Falle der Auflösung bestimmt die Vereinsversammlung über die Verwendung des 

Liquidationserlöses. 

 

9. Inkrafttreten der Statuten 

Diese Statuten wurden an der Gründerversammlung vom 26. Februar 2023 geneh-
migt und treten sofort in Kraft. 

Weisslingen, 26. Februar 2023 

 

 

___________________________   ___________________________ 
[Gründerpräsident P. Henderson]   [Protokollführer N. Henderson] 

 


